
Jahreshauptversammlung vom 15.01.2016 

 
TOP 1: Jedes Mitglied bezahlt den Monats- / Jahresbeitrag von 10 bzw. 120 € ! 

Der Monatsbeitrag ist jeweils zum 01. eines Monats per Dauerauftrag 

zu überweisen. Der Jahresbeitrag ist jeweils zum 01.01. eines Jahres 

fällig. 

 

TOP 2: Sollte Geld von einem Mitglied für vereinsbezogene Ausgaben 

ausgelegt werden, darf dieses nicht vom Monats- / Jahresbeitrag 

einbehalten / verrechnet werden! 

 Wenn Geld vorgestreckt wurde ist dies bei einem der Kassenwarte 

(Lukas U. bzw. Hannes K.) unter Angabe der Kontoverbindung 

mitzuteilen. Die Kassenwarte werden dann nach eingehender Prüfung 

die Überweisung umgehend veranlassen. 

 

TOP 3: Die laut Satzung jährlich durchzuführende Kegeltour wird von zwei 

Mitgliedern vorbereitet. Die planenden Mitglieder rotieren jährlich. 

Das Ziel der jeweiligen Kegeltour bleibt den anderen Mitgliedern 

unbekannt. Für das Jahr 2016 haben sich die Kegelbrüder Michael und 

Hannes freiwillig für die Planung der Kegeltour gemeldet. 

 

TOP 4: Unentschuldigtes Fehlen kostet ab Inkrafttreten der überarbeiteten 

Kegelsatzung (16.01.16 – 00:00 Uhr) 10,00 € (in Worten: -zehen- 

EURO). 

 Rechtzeitig entschuldigt ist, wer sich bis mittwochs 12:00 Uhr vor dem 

nächsten Kegeltermin beim Kegelvater (alternativ in der WhatsApp 

Gruppe „TRC“) abmeldet. Darüber hinaus wird der Kegelvater 

rechtzeitig vor der nächsten Kegelveranstaltung in der o.g. WhatsApp 

Gruppe noch mal alle Mitglieder an den unmittelbar bevorstehenden 

Termin erinnern. 

 Spätere Abmeldungen werden von dem Kegelvater einer 

Einzelfallprüfung unterzogen. Dringende Gründe (Tot, o.ä.) können 

dabei auch zu einem späteren Zeitpunkt entschuldigend wirken. 

 

TOP 5: Entschuldigtes Fehlen wird in Zukunft mit 3,00 € (in Worten -drei- 

EURO) berechnet. Dadurch soll eine überdurchschnittliche finanzielle 

Mehrbelastung der regelmäßig anwesenden Mitglieder ausgeglichen 

werden! 

 



TOP 6: Zukünftige Jahreshauptversammlungen finden jeweils beim ersten 

Kegeltermin eines Jahres statt. Die anwesenden Mitglieder sind 

weisungsbefugt. Nach offizieller Abstimmung gelten gefasste 

Beschlüsse als rechtswirksam. Egal wie viele Mitglieder anwesend sind. 

Wünschenswert wäre jedoch eine rege Beteiligung an der 

Jahreshauptversammlung. 

 

TOP 7: Geplantes Vergleichskegeln ist am 11.03.2016. Kegelbruder Jens hat 

sich dazu bereit erklärt sich um die nötigen Vorbereitungen zu 

kümmern. 

 

TOP 8: Kegelbruder Nico besorgt ein Vereinswimpel mit standesgemäßem 

Logo. 

 

TOP 9: Wahlen. Folgende Ämter wurden jeweils mit absoluter Stimmmehrheit 

neu gewählt: 

  

Kegelvater:    Jens W. 

 Kassenwart:   Lukas U. / Hannes K. 

 Schriftführer:   Florian A. o.V.i.A. 

 Schuldeneintreiber:  Matthias H. 

 Spielewart:   Michael J. 

 

TOP 10: Neue Legaldefinition: Eine Kugel verhungert, sobald sie nicht über die 

dafür vorgesehene Kugelrückführungseinrichtung zurück transportiert 

wird. Die Kugel muss also hinten „runter fallen“. Egal ob Holz getroffen 

wurde oder nicht. 

 

 

 

 

Für die Aufstellung:  Florian A. 

Niederschrift:   Hannes K. 

 

 

Billerbeck den 15.01.2016 


